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ABSTRACT

Die EU-Richtlinie 2003/87/EG zur Einführung eines europaweiten Emissionshandelssy-
stems überlässt die Verteilung der sog. Emissionsberechtigungen an die Emittenten den
einzelnen Mitgliedstaaten. In Deutschland wird diese Allokation im Zuteilungsgesetz
2007 (ZuG 2007) festgelegt, welche zahlreiche Sonderregeln enthält. Der vorliegende
Report untersucht für ausgewählte Regelungen des Zuteilungsgesetzes 2007, welche
ökologischen Effekte ausgelöst werden und ob es zu Wettbewerbsverzerrungen in der
Stromerzeugung kommt. Es wird gezeigt, dass die Übertragungsregel (§10 ZuG 2007)
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene keinen ökologischen Nutzen stiftet und den Wettbe-
werb zwischen vorhandenen Betreibern fossil befeuerter Anlagen und Neuanbietern
deutlich verzerrt. Die Kompensationsregel (§ 15 ZuG 2007) verfälscht den Wettbewerb
zwischen den Kernkraftwerksbetreibern, die in der ersten Handelsperiode stilllegen
müssen, auf der einen Seite, und ihrer Konkurrenz auf der anderen Seite. Das Zutei-
lungsgesetz führt in diesen Punkten zu einer ökonomisch nicht begründbaren Beeinflus-
sung des Wettbewerbs.
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1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG

Im Oktober 2003 trat die EU-Richtlinie 2003/87/EG zur Einführung eines europaweiten
Emissionshandelssystems auf Anlagenebene in Kraft. Die Richtlinie stellt eine Säule im
Bemühen der EU dar, ihre Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken. Die Begrün-
dung für die Einführung dieses Instruments liegt u. a. darin, dass hiermit zuvor festge-
legte Emissionsziele über einen Marktmechanismus grundsätzlich kosteneffizient er-
reicht werden können.

Für die Einführung eines Emissionshandelssystems auf Anlagenebene sind zahlreiche
Entscheidungen hinsichtlich dessen Ausgestaltung zu treffen. Neben der Frage der Teil-
nehmer, der einzubeziehenden Gase oder Strafzahlungen bei Fehlverhalten ist die Ver-
teilung der notwendigen Emissionsberechtigungen aus Sicht der Unternehmen von be-
sonderem Interesse.

Die EU-Richtlinie überlässt es nach dem Subsidiaritätsprinzip im Wesentlichen den
Mitgliedstaaten, diese Allokation vorzunehmen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang
die Vorgabe, dass für die erste EU-Handelsperiode von 2005 bis 2007 mindestens 95 %
und für die zweite von 2008 bis 2012 mindestens 90 % der Emissionsberechtigungen
kostenlos ausgegeben werden müssen. Darüber hinaus erwähnt Anhang III einige weite-
re allgemeine Kriterien.

Da die Menge der Emissionsberechtigungen knapp ist, haben diese einen finanziellen
Wert. Somit impliziert die Vorgabe eines zumindest in großen Teilen kostenlosen Ver-
gabeverfahrens grundsätzlich die Gefahr, dass es zu unbegründeten Begünstigungen
bzw. Benachteiligungen, d.h. Wettbewerbsverzerrungen zwischen unterschiedlichen
Anlagen kommt.

Derartige Wettbewerbsverzerrungen können dabei entweder zwischen bestehenden
Anlagen oder aber zwischen bestehenden und neu in den Markt kommenden Anlagen
auftreten.

Im vorliegenden Gutachten wird für ausgewählte Regelungen des Zuteilungsgesetzes
2007, das die Allokation der Emissionsberechtigungen in der Bundesrepublik regelt,
untersucht, welche ökologischen Effekte ausgelöst werden und ob es zu Wettbewerbs-
verzerrungen in der Stromerzeugung kommt.



10

2 UMSETZUNG DER EU-RICHTLINIE IN DEUTSCHLAND

Die EU-Richtlinie zum Emissionshandel wurde in Deutschland durch
• das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) sowie
• das Zuteilungsgesetz 2007 (ZuG 2007)

umgesetzt.

Ersteres regelt allgemeine Aspekte des Emissionshandels in Deutschland. Die im Rah-
men dieser Untersuchung relevante Umsetzung der Allokation der Emissionsberechti-
gungen erfolgt im Zuteilungsgesetz 2007.1 Demnach stehen für den Sektor Energie und
Industrie für die erste EU-Periode 503 Mio. t CO2  und für die zweite 495 Mio. t CO2

zur Verfügung.

Die Zuteilung für die betroffenen Anlagen, darunter Feuerungsanlagen mit einer Feue-
rungswärmeleistung von mehr als 20 MW, erfolgt grundsätzlich auf Basis der durch-
schnittlichen Emissionen im Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2002.
Die Multiplikation der so ermittelten Basisemissionen mit einem sog. Erfüllungsfaktor
ergibt die Menge der zu verteilenden Emissionsrechte. Neben diesem grundsätzlichen
Ansatz bestehen zahlreiche Sonderregelungen wie z.B. für die Anerkennung frühzeiti-
ger Emissionsminderungen oder für die Berücksichtigung von Anlagen zur Kraft-
Wärme-Kopplung.

Im Hinblick auf die Frage nach möglichen Begünstigungen bzw. Benachteiligungen
einzelner Anlagen sind insbesondere die Paragrafen 10 (Übertragungsregel) und 15
(Kompensationsregel) von Bedeutung.

Die Übertragungsregel, die sich mit der Zuteilung von Emissionsberechtigungen für
Ersatzanlagen befasst, lautet wie folgt:

„Ersetzt ein Betreiber eine Anlage im Sinne von § 7 innerhalb eines Zeitraumes von
drei Monaten nach Einstellung ihres Betriebes durch Inbetriebnahme einer Neuanlage
in Deutschland, die der ersetzten Anlage nach Maßgabe des Anhangs 2 zu diesem Ge-
setz vergleichbar ist, so werden ihm auf Antrag für vier Betriebsjahre nach Betriebsein-
stellung Berechtigungen für die Neuanlage in einem Umfang zugeteilt, wie er sich aus
der entsprechenden Anwendung des § 7 Abs. 1 bis 6, 10 und 11 auf die ersetzte Anlage

                                                
1 Der nationale Allokationsplan ist von der EU-Kommission am 7. Juli 2004 grundsätzlich genehmigt

worden.
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ergibt (...). Dem Betreiber werden für die Neuanlage für weitere 14 Jahre Berechtigun-
gen ohne Anwendung eines Erfüllungsfaktors zugeteilt.“

Die Kompensationsregel befasst sich mit der Zuteilung von Emissionsberechtigungen
im Kontext der Stilllegung von Kernkraftwerken in der ersten Handelsperiode und lau-
tet wie folgt:

„Auf Antrag eines Betreibers eines Kernkraftwerkes, der bis zum 30. September 2004
bei der zuständigen Behörde das Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb ei-
nes von ihm betriebenen Kernkraftwerkes im Zeitraum 2003 bis 2007 angezeigt hat, teilt
die zuständige Behörde Berechtigungen an die von dem Antragsteller benannten Be-
treiber von Anlagen (…) zu. Die zuständige Behörde verteilt Berechtigungen in einem
Gegenwert von insgesamt 1,5 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalenten jährlich im
Verhältnis zur Kapazität der Kernkraftwerke auf die eingehenden Anträge. Die Zutei-
lungen an die in einem Antrag benannten Betreiber dürfen die jeweils auf einen Antrag
nach Satz 2 entfallende Menge nicht übersteigen.“

Durch die Übertragungsregel werden Altanlagen und Neueinsteiger unterschiedlich be-
handelt. Als Begründung für den Eingriff in den Markt wird angeführt, dass dadurch der
Ersatz von Altanlagen früher als ohne diese Begünstigung stattfinden würde und somit
eine bessere ökologische Wirkung erzielbar sei. Mit der Kompensationsregel soll den
Betreibern beim Kernenergieausstieg ein Ausgleich für die bei Ausdehnung des Be-
triebs bestehender Anlagen erforderlichen Zertifikate gewährt werden.

Bevor die Wirkung der beiden Regeln im Detail analysiert wird, folgt im nächsten Ab-
schnitt zunächst eine kurze Darstellung der Funktionsweise des Emissionshandels. Eine
grundlegende Kenntnis dieses Instruments ist Voraussetzung für das Verständnis der
sich anschließenden Analyse.

3 PREISBILDUNG UND EMISSIONSREDUKTION BEIM EMISSIONS-
RECHTEHANDEL

Während der Gesetzgeber für eine erfolgreiche Abwehr von Gefahren im Umweltschutz
regelmäßig auf die Vorgabe konkreter (ordnungsrechtlicher) Maßnahmen angewiesen
ist, bieten sich ihm im Rahmen einer allgemeinen Risikovorsorge andere Instrumente
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an. Dies gilt insbesondere für Summations- und Akkumulationsschäden wie etwa bei
dem durch exzessive Treibhausgasemissionen verursachten Klimawandel. Dabei ist
dem einzelnen Emittenten kein kausaler Zusammenhang zwischen seiner Emission und
dem daraus resultierenden Phänomen nachzuweisen. Insofern kommt es vielmehr auf
die Begrenzung der Gesamtmenge an Emission an. Ist diese Menge einmal festgelegt,
so ist es aus ökonomischer Sicht wünschenswert, dieses Ziel zu minimalen Kosten zu
erreichen.

Eine derartige kosteneffiziente Zielerreichung ist mit Hilfe marktwirtschaftlicher In-
strumente wie dem Emissionshandel möglich.2 Der Gesetzgeber gibt dabei nur eine An-
fangsallokation für die Teilnehmer vor. Diesen steht es dann frei, das Ziel entweder
durch Implementierung eigener Vermeidungsmaßnahmen oder aber durch den Erwerb
von Emissionsrechten auf dem Markt zu erreichen. Im Gleichgewicht sind die Grenz-
vermeidungskosten aller Emittenten gleich.

Der Prozess ist in den Abbildungen 3.1 und 3.2 genauer erläutert. Wird zwei Teilneh-
mern A und B (nach ordnungsrechtlicher Idee) ein konkretes Reduktionsziel X vorge-
geben, so resultieren daraus die Grenzvermeidungskosten CA und CB für die beiden
Akteure. Die Reduktionsziele XA und XB entsprechen nun ebenfalls den Anfangsallo-
kationen nach dem ZuG 2007. Sind die Grenzvermeidungskosten unterschiedlich, so
kommt es über das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage zu einem anderen Reduk-
tionsverhalten. Auf Grund der geringeren Grenzvermeidungskosten reduziert Emittent
B mehr Emissionen als erforderlich. Die Mehrreduktion beträgt ∆B (siehe Abbildung
3.2). Dies ist wiederum genau die Menge an Emissionen, die Teilnehmer A weniger
reduziert als er müsste (∆A) und stattdessen überschüssige Emissionsrechte von B kauft.
Die Gesamtmenge an Emissionsreduktion bleibt dabei konstant. Allerdings haben beide
Akteure im Gleichgewicht dieselben Grenzvermeidungskosten CAB. Ferner sinken die
Gesamtkosten für die Zielerreichung auf ein Minimum. Eingriffe, die zu einer Abwei-
chung von diesem Gleichgewicht führen, ziehen stets höhere Kosten hinsichtlich der
Gesamtzielerreichung nach sich.

                                                
2  Eine ausführliche Darstellung gibt z. B. Tietenberg (1985).
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Abbildung 3.1: Reduktionsverhalten ohne Emissionshandel
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Abbildung 3.2: Reduktionsverhalten mit Emissionshandel
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Der Effizienzgewinn gegenüber einem Ansatz ohne Angleichung der Grenz-
vermeidungskosten ergibt sich aus der Differenz der von A vermiedenen Kosten
(schraffierte Fläche in Abbildung 3.2 links) und den von B zusätzlich übernommenen
Kosten (schraffierte Fläche in Abbildung 3.2 rechts).

Bevor die Effekte der beiden Sonderregeln – Übertragungs- und Kompensationsregel –
überprüft werden, ist es sinnvoll, relevante technologische Veränderungen in der Elek-
trizitätserzeugung und die Planungs-, Genehmigungs- und Neubauzeiträume zu kennen,
denen die Anlagenbetreiber bei Neuinvestitionen ausgesetzt sind.
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4 TECHNOLOGISCHE UND PLANUNGSRECHTLICHE RAHMEN-
BEDINGUNGEN FÜR DEN KRAFTWERKNEUBAU

Die technologische Entwicklung und die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen
spielen bei der Investition in neue Kraftwerke eine wichtige Rolle. Hinzu kommt, dass
im ZuG 2007 eine Handelsperiode festgelegt wurde. Es ist deshalb wichtig zu wissen,
ob die Anlagenbetreiber in dieser Periode, der Intention des ZuG 2007 entsprechend,
reagieren können.

Die Kraftwerksanbieter haben in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um die Zeitdauer zwischen der Entscheidung eines Investors zum Bau eines
neuen größeren thermischen Kraftwerks und dessen Inbetriebnahme zu verkürzen. Den-
noch bemisst sich der Aufwand für Planung, Genehmigung und Errichtung solcher An-
lagen immer noch in Jahren.

Zur Ermittlung von branchenüblichen Planungs-, Genehmigungs- und Errichtungsdau-
ern wurden Informationen zu 14 Neubauprojekten für größere Kraftwerke ausgewertet,
die entweder in den letzten zehn Jahren in Deutschland realisiert oder geplant wurden.
Bis auf eine Anlage wurden alle auf einem bestehenden Erzeugungsstandort errichtet.

4.1 Neubau Gaskraftwerke

Aktuelle Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten

Die Standardisierungsbemühungen (z.B. Schalenmodell von Siemens) bei Gaskraftwer-
ken haben inzwischen zu deutlichen Einspareffekten bei der Bauzeit geführt. GuD-
Anlagen (Gas- und Dampfturbinen-Anlagen) werden derzeit in 18 bis 20 Monaten er-
richtet statt wie vor zehn Jahren in 26 bis 30 Monaten. Ein weiterer Grund für die ge-
stiegene Effektivität bei Planung, Genehmigung und Errichtung liefert die inzwischen
ausgereifte Software, die bedarfsgerecht eine gemeinsame Plattform für alle Beteiligten
- Projektabwicklungsteam, Behörden, Unterlieferanten, Konsortialpartner und Kunden -
bildet (Jopp 2002).

Den aktuellen Stand des Zeitaufwands für Planung, Genehmigung und Errichtung von
neuen GuD-Gaskraftwerken in Deutschland zeigt Tabelle 4.1.
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Tabelle 4.1: Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten von GuD-Gaskraftwerken
Standort Leistung

MW elt

Planungs-
beginn

Genehmigungs-
antrag

Bau-

beginn

Inbetrieb-
nahme

Köln-Niehl II 400 2000
(Ausschreibung)

k.A. Apr 03 Nov 04

Duisburg-Wanheim 240 k.A. k.A. Nov 02 Okt 04

München-Süd 450 Mrz 02 Jul 02 Feb 03 Okt 04

Hamm-Uentrop 800
Aug 04 (Gründung
Kraftwerksgesell-

schaft)
k.A. Sep 05 Sep 07

Lubmin 1.200 April 98 (Angebot
zum Flächenkauf) Nov 98 Mrz 05 k.A.

Die Angaben beruhen auf Pressemitteilungen der Betreiber:  GEW RheinEnergie AG, Stadtwerke Duis-
burg AG, Stadtwerke München Versorgungs-GmbH, Trianel European Energy Trading GmbH, Concord
Power GmbH & Co. Lubmin KG

Während die Errichtungsdauer für die ersten vier Anlagen in Tabelle 4.1 in einem engen
Zeitfenster liegt, vergehen beim Kraftwerk Lubmin zwischen dem Genehmigungsantrag
und dem erwarteten Baubeginn über sechs Jahre. Dieser Sonderfall ergibt sich, weil erst
eine 210 km lange neue Gasleitung zum Kraftwerksstandort beantragt werden musste.
An einem bestehenden Kraftwerksstandort ergeben sich hingegen auch aus einem par-
allel zum Neubau notwendigen Rückbau eines bestehenden fossil befeuerten Kraftwerks
keine nennenswerten Zeitverzögerungen, wie Abbildung 4.1 beispielhaft für die GuD-
Anlage am Standort München-Süd zeigt.

Abbildung 4.1: Terminplan für den Neu- und Rückbau des Kraftwerks München-   
Süd

   Quelle: Moderne Energiewirtschaft in München: Neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage für das Heiz-
  kraftwerk Süd, swm Versorgungs-GmbH, 2001
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Insgesamt lassen sich für GuD-Gaskraftwerke heute an einem bestehenden Kraftwerks-
standort Planungs- und Genehmigungszeiten von 12 Monaten und Errichtungszeiten
von 20 Monaten einhalten.

Entwicklung der Wirkungsgrade von neuen GuD-Gaskraftwerken

Anfang der siebziger Jahre lag der Wirkungsgrad von neu errichteten Gaskraftwerken
bei ca. 42 %. Wie Abbildung 4.2 zeigt, ist die Brennstoffausnutzung inzwischen deut-
lich gestiegen. Moderne GuD-Gaskraftwerke erreichen heute Wirkungsgrade von 58 %.
Diese hohen Wirkungsgrade resultieren vor allem aus der Nutzung höherer Drücke und
Dampftemperaturen von fast 600 °C im Abhitzekessel und in der Dampfturbine.

Weitere Steigerungen der Dampftemperaturen und damit der Wirkungsgrade lassen sich
durch den Einsatz von neuen temperaturbeständigen Hochleistungsstählen erreichen,
wobei mit der Markteinführung von überkritischen Kraftwerken erst ab ca. 2020 ge-
rechnet wird. Diese werden mit Dampftemperaturen von ca. 700°C betrieben und
könnten in Gaskraftwerken zu Wirkungsgraden von über 60 % führen.

Abbildung 4.2: Entwicklung der Wirkungsgrade von neu errichteten GUD-
Gaskraftwerken
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4.2 Neubau Steinkohlekraftwerke

Aktuelle Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten

Wie bei Erdgaskraftwerken lassen sich auch bei Steinkohlekraftwerken durch Standar-
disierung deutliche Einspareffekte bei der Bauzeit erreichen. In diese Richtung zielt z.B.
das Referenzkraftwerk NRW, welches in Erwartung einer Belebung des Marktes für
steinkohlebefeuerte Anlagen entwickelt wird (Jopp 2004).

In den letzten Jahren wurde in Deutschland nur ein größeres Kohlekraftwerk in Rostock
errichtet. Grund hierfür war die bis vor kurzem bestehende Überkapazität bei Mittellast-
kraftwerken.

Tabelle 4.2: Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeit des Steinkohlekraftwerks
Rostock

Standort Leistung
MW elt

Planungs-
beginn

Genehmigungs-
antrag

Bau-
beginn

Inbetrieb-
nahme

Rostock 500 1991 k.A. Nov 92 Sep 94
     Die Angaben beruhen auf Pressemitteilungen des Betreibers Stadtwerke Rostock AG

Für steinkohlebefeuerte Kraftwerke muss derzeit mit einer Planungs- und Genehmi-
gungsdauer von 18 Monaten und mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet werden.

Entwicklung der Wirkungsgrade von neuen Steinkohlekraftwerken

Mitte der siebziger Jahre erreichten neue Steinkohlekraftwerke Wirkungsgrade von ca.
37 %. Seither ist die Brennstoffausnutzung deutlich verbessert worden, sodass moderne
Kraftwerke Wirkungsgrade von ca. 46 % erreichen (vgl. Abbildung 4.3). Diese Steige-
rung der Brennstoffausnutzung wurde insbesondere durch höhere Dampftemperaturen
von ca. 600°C und höhere Dampfdrücke erreicht.

Im überkritischen Kohlekraftwerk kommen neuartige Werkstoffe zum Einsatz, wodurch
Dampftemperaturen von 700°C genutzt werden. Hierdurch könnte bei Steinkohlekraft-
werken die Grenze von 50% Wirkungsgrad überschritten werden, wobei der notwendige
Einsatz neuer Materialien auf Nickelbasis erhebliche zusätzliche Kosten verursacht.
Diese liegen um mindestens das Doppelte über den Materialkosten üblicher Hochleis-
tungsstähle. Aus dem temperaturbeständigen Werkstoff müssten wichtige Komponenten
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wie Teile der Turbine, Rohrleitungen und Sammler gefertigt werden. Solche Werkstoffe
werden bereits von der Chemieindustrie eingesetzt. Im kommenden Jahr soll mit dem
Bau einer Komponententestanlage in Scholven bei Gelsenkirchen begonnen werden.
Ein 400-MW-Demonstrationskraftwerk könnte ab 2011 in Betrieb gehen, um erstmals
großmaßstäblich Erfahrungen mit einem überkritischen Kohlekraftwerk zu sammeln
(Weiden 2004). Somit kann mit der Entwicklung von marktreifen standardisierten über-
kritischen Kohlekraftwerken frühestens ab Mitte des kommenden Jahrzehnts gerechnet
werden.

Abbildung 4.3: Entwicklung der Wirkungsgrade von neu errichteten Stein-
kohlekraftwerken

Quelle: Pressemitteilungen der Betreiber
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4.3). Tendenziell sind die Bauzeiten in den letzten Jahren sogar gestiegen. Lagen sie
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müssen heute eher 5 Jahre angesetzt werden.
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Tabelle 4.3: Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten von Braunkohlekraft-
werken

Kraftwerk Leistung
MW elt

Planungs-
beginn

Genehmigungs-
antrag

Bau-
beginn

Inbetrieb-
nahme

Schkopau 900 k.A. k.A. Nov 92 Juli 96

Schwarze Pumpe 800 k.A. k.A. Okt 93 Dez 97

Boxberg IV 900 k.A. k.A. Aug 94 Okt 00

Niederaußem BoA 965 94 März 97 Dez 97 Sep 02

Neurath BoA 1.050 04 Mai 04 06 frühestens 10

Boxberg V 600 bis 700 04 k.A. 06 11

Die Angaben beruhen auf Pressemitteilungen der Betreiber: Veba Kraftwerke Ruhr AG (VKR), Ver-
einigten Energiewerke AG (VEAG), RWE Power AG, Vattenfall Europe AG

Insgesamt benötigt ein Braunkohlekraftwerk heute an einem bestehenden Kraftwerks-
standort für Planung und Genehmigung zwei Jahre, die Errichtung beansprucht weitere
fünf Jahre.

Entwicklung der Wirkungsgrade von neuen Braunkohlekraftwerken

Neue Braunkohlekraftwerke erreichten Mitte der siebziger Jahre Wirkungsgrade von ca.
37 %. Seither ist es gelungen, den Wirkungsgrad von modernen BoA-Kraftwerken
(Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagetechnik) auf über 43 % zu steigern (vgl.
Abbildung 4.4). Diese Steigerung der Brennstoffausnutzung wurde insbesondere durch
höhere Dampftemperaturen von ca. 600°C erreicht (Drake 2003).

Bis Anfang des kommenden Jahrzehnts wird mit so genannten BoA-Plus-Kraftwerken
eine weitere Wirkungsgradsteigerung auf 48 % angestrebt. Diese Verbesserung ergibt
sich insbesondere aus der Vortrocknung des Brennstoffs durch die WTA-
Feinkorntrocknung, die mittlerweile technisch und kostenmäßig vor dem Durchbruch
steht (Drake 2003).

Langfristig (ab ca. 2020) könnte der Wirkungsgrad auf über 50 % gesteigert werden,
wenn überkritische Kohlekraftwerke, in denen neuartige Werkstoffe zum Einsatz kom-
men, einen Betrieb bei 700°C ermöglichen.
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Abbildung 4.4: Entwicklung der Wirkungsgrade von neu errichteten Braun-
kohlekraftwerken
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4.4 Konsequenzen aus den Reaktionszeiten und der Wirkungsgradentwicklung

Kompatibilität von unternehmerischer Reaktionsmöglichkeit und Handelsperiode

Die durchschnittlichen Zeiträume für Planung, Genehmigung und Bau größerer fossil
befeuerter Kraftwerke sind in Abbildung 4.5 wiedergegeben. Es zeigte sich, dass zwi-
schen der Entscheidung zum Bau eines Kraftwerks und seiner Inbetriebnahme mehrere
Jahre liegen. Nicht berücksichtigt ist dabei die Vorlaufphase innerhalb des Unterneh-
mens, welche der Entscheidung vorausgeht, mit der Planung eines neuen Kraftwerks zu
beginnen. Diese ist mindestens mit einigen Quartalen anzusetzen. Danach dauert es
immer noch mindestens 2 1/2 Jahre (GuD-Gaskraftwerk) bis 7 Jahre (Braunkohlekraft-
werk), bis die Anlage in Betrieb gehen kann. Die Länge der Balken im oberen Bereich
von Abbildung 4.5 stellt demnach die minimale Reaktionszeit eines potenziellen Inve-
stors von der Entscheidung bis zur Realisierung eines neuen Kraftwerks dar. Demnach
kann beispielsweise ein Investor, der im Jahre 2004 den Neubau eines Braunkohle-
kraftwerks beschließt, mit der Fertigstellung der Anlage frühestens im Jahre 2011 rech-
nen.
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Abbildung 4.5: Gegenüberstellung der Realisierungsdauer großer thermischer
Kraftwerke und der Geltungsdauer der ZuG 2007
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Im unteren Bereich von Abbildung 4.5 sind auf einer Zeitachse die wichtigsten Eckda-
ten zum Emissionshandel in Deutschland zum direkten Vergleich eingetragen. Mit der
Annahme des Zuteilungsgesetzes 2007 durch den Bundestag am 28. Mai 2004 wurde
Rechtssicherheit für die erste Handelsperiode hergestellt. Diese beginnt am 1. Januar
2005 und endet nach drei Jahren zum 31. Dezember 2007. Von der Gesetzesannahme an
gerechnet besteht somit für etwas mehr als dreieinhalb Jahre Rechtssicherheit für einen
potenziellen Investor, der ein Kraftwerk errichten will.

Aus Abbildung 4.5 lässt sich unmittelbar ablesen, dass die Übertragungsregelung (§10
ZuG 2007), die den Betreiber eines bestehenden Kraftwerks zum vorzeitigen Ersatz
durch ein effizienteres Kraftwerk bewegen soll, diese Intention auf Grund der erforder-
lichen Reaktionszeiten

• bei Braunkohlekraftwerken nicht erfüllen kann,
• bei Steinkohlekraftwerken nur theoretisch erfüllen kann und
• nur bei Gaskraftwerken technologisch und planungsrechtlich bedingt erfüllen

kann.
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Theoretisch könnte der Betreiber eines Braunkohlekraftwerks dieses durch ein Erdgas-
kraftwerk ersetzen. Für die Praxis ist dieser Fall jedoch nicht wahrscheinlich, da der
Betreiber einen Brennstoffwechsel nicht vornehmen wird, solange er kostengünstig
Braunkohle abbauen kann.

Es ist noch einmal zu betonen, dass sich die hier betrachteten Realisierungszeiträume
auf genehmigte Standorte beziehen. Für neue Standorte verlängern sich erfahrungsge-
mäß die Genehmigungszeiträume dramatisch.

Verbesserte Wirkungsgrade beim Kraftwerksneubau

Die Wirkungsgrade der Kraftwerke haben sich in den vergangenen Jahren laufend er-
höht. Es zeigt sich deutlich, dass bereits ohne zusätzliche Anreize ein stetiger Fortschritt
bei der Brennstoffausnutzung stattfindet. Grundsätzlich streben die Betreiber beim
Neubau einen möglichst hohen Wirkungsgrad an, insbesondere wegen der dadurch sin-
kenden Brennstoffkosten über die lange Lebensdauer der Anlagen.

Gegenüber dem heutigen Kraftwerksbau lassen sich künftig Wirkungsgradsteigerungen
jeweils um mehrere Prozentpunkte erreichen:

• bei Braunkohlekraftwerken durch die WTA-Feinkorntrocknung. Diese Technik
steht erst seit kurzem zur Verfügung. Ihr Einsatz in neuen Braunkohlekraftwerken
(z.B. in Neurath) wurde jedoch bereits unabhängig vom ZuG 2007 angekündigt;

• bei allen Energieträgern durch die Nutzung von höheren Dampftemperaturen
(700°C). Hierzu müssen neue temperaturbeständige Werkstoffe eingesetzt wer-
den. Mit marktreifen standardisierten überkritischen Kraftwerken kann frühestens
ab Mitte des kommenden Jahrzehnts gerechnet werden. Die Annahme, dass (wie
z.B. beim Drei-Liter-Pkw) eine ausgereifte Technologie zur Steigerung des Wir-
kungsgrades von Kraftwerken bereits von den Herstellern entwickelt wurde und
jetzt dank der Übertragungsregelung zum Einsatz kommt, ist unrealistisch.

Diese technologischen Entwicklungstendenzen und die erforderlichen Planungs-, Ge-
nehmigungs- und Bauausführungszeiten sind für die weitere Analyse wichtige Randbe-
dingungen.
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5 ÖKOLOGISCHE WIRKUNG DES § 10 ZUG 2007

Bei der Analyse der ökologischen Wirkung des ZuG 2007 auf Unternehmensebene wird
untersucht, ob und inwieweit die Übertragungsregel (§10) zu zusätzlichen Emissions-
minderungen gegenüber dem business-as-usual Fall (Szenario ohne Übertragungsregel)
führt. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht allein aus ökologischer Sicht interessant,
sondern vielmehr auch aus wettbewerbs- und beihilferechtlicher Sicht erforderlich.

Die Analyse gliedert sich in folgende drei Schritte:

• Unternehmensentscheidungen über Ersatzinvestitionen ohne klimapolitische In-
strumente,

• Unternehmensentscheidungen über Ersatzinvestitionen bei Emissionshandel oh-
ne Übertragungsregel,

• Unternehmensentscheidungen über Ersatzinvestitionen bei Emissionshandel mit
Übertragungsregel.

5.1 Unternehmensentscheidungen über Ersatzinvestitionen ohne klimapolitische
Instrumente

Entgegen der landläufigen Annahme, dass die Lebensdauer von Kraftwerken technisch
bedingt ist und daher eine fixe Anzahl von Betriebsjahren bestimmt werden kann, ist die
Entscheidung über eine mögliche Stilllegung und anschließende Ersatzinvestition aus
ökonomischer Sicht im Voraus nicht genau fixiert. Der Entscheidungsträger steht viel-
mehr vor der Frage, ob der Weiterbetrieb einer existierenden Anlage wirtschaftlich
sinnvoll ist. Dazu ist der erwartete Ertrag den entscheidungsrelevanten Kosten gegen-
überzustellen. Solange diese Kosten kleiner als die Erträge sind, ist das Ende der öko-
nomischen Lebensdauer noch nicht erreicht, der Weiterbetrieb der Anlage sinnvoll.

Der Ertrag ergibt sich in kompetitiven Märkten aus dem gleichgewichtigen Preis und
der produzierten Menge. Der gleichgewichtige Preis ist für den einzelnen Akteur ein
Datum und kann nicht beeinflusst werden.

Das zuvor genannte Entscheidungskalkül kann sich jedoch ändern, wenn neben der
Stilllegung auch die Investition in eine Neuanlage (i.S. des ZuG 2007 in eine Ersatzan-
lage) möglich ist. In diesem Fall kann es durchaus sinnvoll sein, die Altanlage vor dem
Ende ihrer ökonomischen Lebensdauer stillzulegen, sofern die erwarteten Gewinne bei
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Entscheidung für die Neuanlage größer sind als diejenigen, die bei Weiterbetrieb der
Altanlage erwirtschaftet werden.

In beiden Fällen erfolgt die Entscheidung für oder gegen den Weiterbetrieb der Altanla-
ge allein unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit.

In der Regel ist das Alter einer Anlage ein entscheidender Faktor für deren Wirtschaft-
lichkeit. Wie schon dargestellt, nimmt der Wirkungsgrad neuer, in den Markt kommen-
der Anlagen zu. Durch den höheren Wirkungsgrad liegen die Grenzkosten der Neuanla-
gen unter denen der konkurrierenden Altanlagen, wodurch diese aus dem Markt ge-
drängt werden können.

Durch den beschriebenen Marktmechanismus kommt es bei technischem Fortschritt zu
einer autonomen Wirkungsgradsteigerung – oder anders ausgedrückt zu autonomen
Emissionsminderungen (siehe Abbildung 5.1).

Abbildung 5.1: Autonome Emissionsreduktion (schematische Darstellung)
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5.2 Unternehmensentscheidungen über Ersatzinvestitionen bei Emissionshandel
ohne Übertragungsregel

Mit der Einführung eines Emissionshandelssystems, wie nach der EU-Richtlinie
2003/87/EG vorgesehen, entstehen nach der Kostentheorie für die Emission von Koh-
lendioxid zusätzliche Kosten, die von den tatsächlich in der Anlage anfallenden Emis-
sionen je erzeugter Energieeinheit (Emissionsintensität) sowie dem Preis der Emissi-
onsberechtigungen abhängen, der sich auf dem Zertifikatemarkt bildet. Dabei ist es un-
erheblich, ob die Zertifikate kostenpflichtig oder kostenlos ausgegeben werden. In letz-
terem Fall sind bei der Verwendung der Emissionsberechtigungen die Opportunitätsko-
sten zu berücksichtigen: Für den Fall, dass nicht produziert würde (und somit keine
Emissionsberechtigungen abgegeben werden müssten), könnten die Rechte am Markt
verkauft werden.3

Unterstellt man einen kompetitiven Zertifikatemarkt, so ist der CO2-Preis für alle Teil-
nehmer am Handelssystem gleich. Somit wird deutlich, dass für das Entscheidungsver-
halten des einzelnen Anlagenbetreibers die Emissionsintensität der eigenen Anlage von
entscheidender Bedeutung ist. Diese hängt vom verwendeten Brennstoff sowie von der
Effizienz der Anlage ab. Alte und ineffiziente Anlagen, die ohnehin schon relativ hohe
Kosten haben, erfahren somit überproportional höhere zusätzliche Kosten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Anlagen stillgelegt und durch neue ersetzt werden,
nimmt somit gegenüber dem Szenario ohne klimapolitische Instrumente deutlich zu
(siehe Abbildung 5.2). Die Tatsache, dass alte, ineffiziente Kraftwerke vom Markt ge-
hen, ist dabei politisch gewünscht. So wird z.B. nach § 7 (7) ZuG 2007 für Kondensati-
onskraftwerke, die nicht einen bestimmten Mindestwirkungsgrad aufweisen, ein verrin-
gerter Erfüllungsfaktor angesetzt, wodurch dem Anlagenbetreiber höhere Zielerfül-
lungskosten entstehen.4

Durch die Einführung eines Emissionshandelssystems ändert sich der unter 5.1 be-
schriebene Entscheidungsmechanismus hinsichtlich der Investition in eine Ersatzanlage
nicht. Der Entscheidungsträger wird unter den Rahmenbedingungen auf dem Güter- und
dem Zertifikatemarkt seine Entscheidung für oder gegen den Weiterbetrieb der Anlage
treffen. Auch die Investitionsentscheidung für eine Neuanlage wird unter diesen Rah-

                                                
3  Eine detaillierte Darstellung für die Stromwirtschaft gibt Bode (2004).
4 Eine detaillierte Darstellung bzw. Abgrenzung von Vermeidungskosten und Zielerfüllungskosten gibt

Bode (2003).
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menbedingungen getroffen. Im Fall der Entscheidung für eine Neuinvestition kommt es
i.d.R. zu einer Emissionsreduktion (vgl. Abbildung 5.1). Dabei kann es sich sowohl um
eine Neuanlage, die den gleichen Brennstoff verwendet (z.B. Steinkohle-Steinkohle),
als auch um eine Anlage, die mit einem anderen Brennstoff befeuert wird (z.B. Stein-
kohle-Gas), handeln.

Abbildung 5.2: Wahrscheinlichkeit der Anlagenstilllegung mit und ohne Emissi-
onshandel (schematische Darstellung)
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Kopplungsanlagen, die dem Anhang 1 Nummer I bis III TEHG unterliegen, vergleich-
bar.

Daraus wird unmittelbar einsichtig, dass die durch den dargestellten Marktmechanismus
eintretenden autonomen Emissionsminderungen mit zusätzlichen Berechtigungen be-
dacht werden (Mitnahmeeffekt).

Eine Sinnhaftigkeit dieser Regel ist nur gegeben, falls eine über die autonome Emissi-
onsminderung hinausgehende Reduktion eintritt. Dabei ist eine zusätzliche, absolute
oder eine zeitlich vorgezogene Reduktion denkbar.

5.3.1 Durch § 10 ZuG 2007 zusätzlich induzierte Emissionsreduktionen

Zum besseren Verständnis des nachfolgenden Abschnitts wird darauf hingewiesen, dass
bei der Analyse möglicher zusätzlich induzierter Emissionsreduktionen keinerlei zeitli-
che Komponente berücksichtigt wird. Das mögliche Vorziehen von Anlagenstilllegun-
gen wird im Abschnitt 5.3.2 untersucht.

Eine zusätzlich induzierte Emissionsreduktion tritt ein, wenn der Entscheidungsträger
im Falle einer Neuinvestition eine Anlage wählt, die hinsichtlich ihrer Effizienz über die
beste verfügbare Technologie hinausgeht, d.h. wenn er eine effizientere Anlage wählt
als diejenige, die er allein aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ohne Übertragungsregel
(siehe Abschnitt 5.2) für optimal hält. Aus Sicht des Investors besteht hierzu ein Anreiz,
wenn der erwartete Wert der über vier Jahre erhaltenen zusätzlichen Emissionsrechte
(siehe schraffierte Fläche in Abbildung 5.3) größer ist als die über die BVT hinausge-
henden zusätzlichen Kosten.

Die Feststellung, ob ein derartiger Anreiz greift, ist für den Gesetzgeber in der Praxis
auf Grund von Informationsdefiziten in der Regel unmöglich.
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Abbildung 5.3:    Autonome und durch § 10 induzierte Emissionsreduktion
  (schematische Darstellung)

Allokation 

Emissionen (alt)

Emissionen (neu)
(ohne § 10, siehe
vorherige Abbildung)

Erfüllungsfaktor

Überschüssige
Emissionsrechte

( 4 Jahre)

Zeit

Em
is

si
on

en
 / 

Em
is

si
on

sb
er

ec
ht

ig
un

ge
n

Neubau

Zusätzliche,
induzierte
Reduktion?

t t+4

Allokation 

Emissionen (alt)

Emissionen (neu)
(ohne § 10, siehe
vorherige Abbildung)

Erfüllungsfaktor

Überschüssige
Emissionsrechte

( 4 Jahre)

Zeit

Em
is

si
on

en
 / 

Em
is

si
on

sb
er

ec
ht

ig
un

ge
n

Neubau

Zusätzliche,
induzierte
Reduktion?

t t+4

Die tatsächlichen Motive für eine bestimmte Investition sind allein den Entscheidungs-
trägern in den Unternehmen bekannt. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 4 dargestell-
ten bisherigen Entwicklung beim Kraftwerksneubau kann aber davon ausgegangen wer-
den, dass eine über die wirtschaftlich motivierte, ohnehin stattfindende Effizienzsteige-
rung hinausgehende Erhöhung der Effizienz zum einen nur begrenzt technisch möglich,
zum anderen wegen überproportional steigender Kosten nur bedingt ökonomisch sinn-
voll ist. Substanzielle zusätzliche Emissionsminderungen bei Ersatzinvestitionen mit
gleichem Brennstoff sind durch die Übertragungsregel also nicht zu erwarten. Bei einem
Wechsel des Brennstoffs könnte dies anders sein. Ob aber ein derartiger Wechsel tat-
sächlich durch die Übertragungsregel oder aber wettbewerblich induziert ist, lässt sich
in der Praxis schwer feststellen. Grundsätzlich gibt es aber auch in diesem Fall Mitnah-
meeffekte (zu ökologischen Implikation siehe Abschnitt 5.5).
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5.3.2 Durch § 10 ZuG 2007 induziertes zeitliches Vorziehen von Emissions-
reduktionen

Neben einer möglichen, durch § 10 induzierten zusätzlichen Emissionsminderung ist zu
prüfen, ob durch die Übertragungsregel ggf. die Stilllegung einer Anlage vorgezogen
wird und es somit zu vorzeitigen Emissionsreduktionen kommt. Dabei sind theoretisch
zwei unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten der Übertragungsregel denkbar:

• eine unbegrenzte Laufzeit,
• eine begrenzte Laufzeit.

Unbegrenzte Laufzeit der Übertragungsregel

Ist die Laufzeit der Übertragungsregel unbegrenzt, so ergibt sich für den Entschei-
dungsträger zunächst kein Anreiz, eine Anlage zu einem bestimmten, durch das Ende
der Gültigkeit der Übertragungsregel determinierten Zeitpunkt stillzulegen. Er kann
seine Investitionsentscheidung vielmehr unabhängig davon treffen.

Einen Anreiz für die vorgezogene Inbetriebnahme einer Ersatzanlage könnte der damit
verbundene frühere Erhalt der Emissionsberechtigungen bieten. Daraus entsteht ein
Zinsvorteil. Dem steht aber der technische Fortschritt (siehe Abbildung 4.2 bis 4.4) ent-
gegen. Ist technischer Fortschritt zu erwarten, würde sich der Entscheidungsträger bei
einer vorgezogenen Investition in eine Ersatzanlage über die Lebensdauer an eine inef-
fizientere Anlage binden (siehe Abbildung 5.4). Dies wiederum würde zum einen zu
höheren Produktionskosten führen, zum anderen zu einer geringeren Menge an über-
schüssigen Emissionsrechten.

Die Übertragungsregel könnte demnach den gewünschten Vorzieheffekt bei einer hohen
Rate des technischen Fortschritts in das Gegenteil umschlagen lassen. Es entstände ein
Anreiz, Ersatzinvestitionen zu verzögern, um später mehr überschüssige Emissions-
rechte zu bekommen.

Vor diesem Hintergrund kann im Falle einer unbefristeten Übertragungsregel nicht mit
substanziellen vorgezogenen Emissionsreduktionen gerechnet werden.
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Abbildung 5.4: Spezifische Kosten und Emissionen einer Neuanlage in Abhängig-
keit des technischen Fortschritts (schematische Darstellung)
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Begrenzte Laufzeit der Übertragungsregel

Ist die Gültigkeit der Übertragungsregel befristet, so kann es durchaus ökonomisch
sinnvoll ein, Anlagen, deren erwarteter Stilllegungszeitpunkt nach Ende der Gültigkeit
der Übertragungsregel liegt, früher stillzulegen und somit in den Genuß der überschüs-
sigen Berechtigungen zu kommen.

Ökonomisch ist eine derartige Entscheidung dann angezeigt, wenn der erwartete Wert
der überschüssigen Rechte (siehe gepunktete Fläche in Abb. 5.3) größer ist als die durch
die vorzeitige Stilllegung entstehenden zusätzlichen Kosten. Diese Kosten sind vermut-
lich gerade dann klein und erfüllen somit sehr wahrscheinlich die zuvor genannte Be-
dingung, wenn die betrachtete Anlage alt und ineffizient und somit die erwartete öko-
nomische Restlebensdauer klein ist. Somit ist davon auszugehen, dass gegenüber dem
business-as-usual-Szenario (ohne § 10) keine bedeutenden Vorzieheffekte zu erwarten
sind. Die betrachteten Anlagen wären ohnehin in Kürze stillgelegt worden.

Im Hinblick auf die zu erwartende geringe Menge an vorgezogenen Reduktionen ist zu
betonen, dass der Effekt nur einmal eintritt – am Ende der Gültigkeit der Übertragungs-
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regel. Anlagen, deren ökonomische Lebensdauer bereits vor dem Auslaufen der Über-
tragungsregel endet, nehmen die Regel in Anspruch, ohne dass dem Verhalten vorzeiti-
ge Reduktionen gegenüber stehen (Mitnahmeeffekt).

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass der zuvor erwähnte Anreiz, bei einer
hohen Rate des technischen Fortschritts Ersatzinvestitionen zu verzögern, bei Befri-
stung der Regel greift. Somit wären auch in diesem Fall keine Minderungen zu erwar-
ten.

5.4 Zusammenfassung der Wirkungen auf Unternehmensebene

Auf Grund höherer Betriebskosten von alten, ineffizienten Anlagen kommt es im Laufe
der Zeit zu autonomen Effizienzsteigerungen und somit, bezogen auf die gleiche Aus-
stoßmenge, zu autonomen Emissionsminderungen. Durch die Einführung eines Emissi-
onshandelssystems verschlechtert sich die Wettbewerbsfähigkeit alter Anlagen weiter,
so dass die Wahrscheinlichkeit der Stilllegung und ggf. eines Neubaus zunimmt. Inve-
stitionen in Ersatzanlagen, die durch diesen Marktmechanismus induziert werden, kön-
nen über den § 10 ZuG 2007 zusätzliche Emissionsrechte bekommen, ohne dass diesen
zwangsläufig zusätzliche Emissionsminderungen gegenüberstehen (Mitnahmeeffekt).

Zusätzliche, durch die Übertragungsregelung induzierte Minderungen sind möglich,
jedoch nicht wahrscheinlich. Ebenso kann nicht mit vorgezogenen Emissionsminderun-
gen bei unbefristeter Laufzeit der Übertragungsregelung gerechnet werden.

Bei einer zeitlichen Befristung der Übertragungsregel kann es dagegen zu einem ein-
maligen Vorzieheffekt bei der Umsetzung von Emissionsminderungen durch Ersatzin-
vestitionen kommen. Allerdings ist zu erwarten, dass vornehmlich alte Anlagen, die
ohnehin kurz darauf stillgelegt worden wären, nun früher abgeschaltet werden. Die
Wirkung ist somit begrenzt. Ferner ist zu bedenken, dass je länger die Regel gültig ist,
desto mehr Anlagenbetreiber Mitnahmeeffekte realisieren können.

5.5 Ökologische Wirkung des § 10 ZuG 2007 auf gesamtwirtschaftlicher Ebene

Wie eingangs dargestellt, handelt es sich beim Emissionshandel um ein Mengeninstru-
ment. Der Gesetzgeber legt die zulässige Gesamtmenge an Emissionsrechten fest, aus
der sich dann ein Preis für Emissionsrechte auf dem Markt bildet. Die Summe an
Rechten ist somit grundsätzlich konstant und unabhängig davon, welcher Teilnehmer
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wie viele Emissionsrechte zu Beginn des Systems alloziiert bekommt oder am Ende
einer Handelsperiode hält.

Die Gesamtmenge an Emissionsberechtigungen für die in Deutschland am Handel teil-
nehmenden Anlagen ist im ZuG 2007 bis zum Jahr 2012 geregelt. Auch wenn unter
Umständen durch die Übertragungsregel zusätzliche oder vorzeitige Minderungen indu-
ziert werden könnten, so ist dadurch keine ökologische Wirkung auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene zu erwarten. Die überschüssigen Rechte können am Markt verkauft werden,
so dass ein anderer Emittent das vermiedene Kohlendioxid ausstößt.

Das vermeintliche Argument, dass der Anlagenbetreiber die überschüssigen Berechti-
gungen nicht verkaufen, sondern in Erwartung höherer zukünftiger Zertifikatepreise
auch zurückhalten könnte und somit ein ökologischer Nutzen entstünde, greift nicht. Ein
rationaler Investor würde dieses Verhalten auch ohne die Übertragungsregel zeigen und
entsprechende Emissionsberechtigungen beiseite legen. Das Zurückhalten wäre nicht
durch die Übertragungsregel induziert.

Aus der Tatsache, dass sich durch die auf gesamtwirtschaftlicher Ebene festgelegte
Emissionsmenge keine durch die Übertragungsregelung induzierten Emissionsminde-
rungen ergeben können, lässt sich auch folgende ökonomische Implikation ableiten:
Sofern durch die Übertragungsregel Anreize für ein vom business-as-usual-Fall abwei-
chendes Verhalten geschaffen werden, besteht die Möglichkeit, dass es zur Realisierung
ineffizienter Vermeidungsoptionen kommt. Das sich bei Emissionshandel ohne Über-
tragungsregel einstellende Gleichgewicht auf den Märkten würde durch die genannten
Anreize verändert.

Will der Gesetzgeber vorzeitige oder weitere Emissionsminderungen realisiert haben, so
kann dies über Änderungen des Gesamtbudgets für alle Teilnehmer geschehen. Das
Instrument des Emissionshandels erlaubt dann eine kosteneffiziente Erreichung dieses
Ziels. Regeln, die in diesen Mechanismus eingreifen, führen nicht zwangsläufig zu zu-
sätzlichen Minderungen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene und gehen zu Lasten der
ökonomischen Effizienz.
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6 WETTBEWERBSWIRKUNGEN DER §§ 10 UND 15 ZUG 2007

6.1 Hintergrund und Aufbau der Wettbewerbsanalyse

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Auswirkungen des ZuG 2007 auf den Wettbe-
werb im deutschen Strommarkt untersucht. Die Analyse der Wettbewerbseffekte erfolgt
in zwei Schritten:

• Konkrete Bestimmung der wettbewerbsverzerrenden Wirkungen; hier sind die aus
dem Gesetz resultierenden Veränderungen der Investitions- und Preissetzungs-
spielräume für die betroffenen Akteure zu quantifizieren.

• Bewertung der ermittelten Einflüsse vor dem Hintergrund der gegebenen Markt-
bedingungen, d.h. der Ausgangssituation der betroffenen Akteure.

Den wettbewerbsrechtlichen Rahmen für Auswirkungen des ZuG 2007 auf den deut-
schen Stromerzeugermarkt bildet im Wesentlichen das europäische Wettbewerbsrecht.
Der deutsche Strommarkt ist schließlich Teil des europäischen Binnenmarktes und un-
terliegt damit den Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaft. Darüber hinaus
gelten für die besonderen Aspekte des Emissionshandels und dessen Umsetzung in den
nationalen Allokationsplänen (NAP) auch die speziellen Vorschriften der EU-
Emissionshandelsrichtlinie 2003/97/EG vom 13. Oktober 2003.

Die Richtlinie schreibt den Mitgliedstaaten in Artikel 9, Abs. I vor, dass NAPs be-
stimmten Kriterien genügen müssen, die in Anhang III der Richtlinie aufgeführt sind.
Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht besonders relevant ist Punkt 5 des Anhangs, in dem
ausdrücklich geregelt ist, dass ein NAP „Unternehmen oder Sektoren nicht in einer
Weise unterschiedlich behandeln (darf), dass bestimmte Unternehmen oder Tätigkeiten
ungerechtfertigt bevorzugt werden.“ Die Richtlinie verweist dabei explizit auf die Arti-
kel 87 und 88 des EG-Vertrags, in denen das Beihilferecht geregelt ist. Der EU-
Gesetzgeber erkennt damit einerseits die Tatsache an, dass bei der Einführung eines
Emissionshandels zwangsläufig die relativen Wettbewerbspositionen der einzelnen An-
bieter beeinflusst werden.6 Andererseits weist die Richtlinie jedoch darauf hin, dass eine
Wettbewerbsverzerrung nur dann vertretbar ist, wenn es hierfür eine besondere Begrün-
dung gibt.

                                                
6 So ist bei der Einführung eines Emissionshandels eine ungleiche Behandlung verschiedener Anlagen,

und damit auch ihrer Eigentümer, systemimmanent gegeben.
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Die absoluten und relativen Belastungen, die sich für die einzelnen Akteure ergeben,
hängen entscheidend vom gewählten Zuteilungsverfahren für die Emissionsrechte ab
(Bode/Butzengeiger 2003; Bode 2004). In Artikel 11, Abs. III der Richtlinie schreibt
der Gesetzgeber deshalb vor, dass Entscheidungen über die Zuteilung der Emissions-
rechte „im Einklang mit dem Vertrag, insbesondere mit den Artikeln 87 und 88, stehen“
müssen.

Die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung besteht insbesondere dann, wenn vergleichba-
re Sachverhalte für verschiedene Anbietergruppen unterschiedlich behandelt werden. Im
deutschen ZuG 2007 werden solche anbieterspezifischen Unterscheidungen bei zwei
Zuteilungsregeln gemacht.

Zum einen unterscheidet das ZuG 2007 hinsichtlich der Rechtevergabe an Neuanlagen
zwischen Ersatzinvestitionen und originären Neuanlagen.

Während die Ausstattung „echter“ Neuanlagen mit Emissionsrechten nach §11 ZuG
2007 auf der Basis der besten verfügbaren Technik erfolgt, erhält der Betreiber einer
Ersatzanlage gemäß §10 ZuG 2007 für vier Jahre die Menge an Emissionsrechten, die er
für seine ersetzte Altanlage bekommen hätte.7 Durch diese Übertragungsregel bezieht
der Betreiber einer Ersatzanlage folglich eine größere Menge an Emissionsrechten als
ein Neuanbieter, der eine identische Anlage installiert (vgl. Kapitel 5). Ferner erhalten
beide Anbieter zwar über einen Zeitraum von 14 Jahren einen Erfüllungsfaktor von 1,
allerdings wird dieser durch die Übertragungsregel zeitlich versetzt (siehe Abbildung
6.1). Daraus resultiert für den Neuanbieter i.V. mit § 11 ZuG 2007 ein weiterer  Nach-
teil, da er früher als der Betreiber einer Ersatzanlage mit einem strengeren Erfüllungs-
faktor rechnen muss.

                                                
7 Da die maximale Zuteilung in § 11 auf 750 g CO2 / kWh begrenzt ist, ergibt sich speziell für Betreiber

von neuen Braunkohlekraftwerken ein zusätzlicher Nachteil – und zwar auch dann, wenn die Anlage
der besten verfügbaren Technik entspricht. Dieser Aspekt wird im Folgenden nicht weiter untersucht.
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Abbildung 6.1: Wettbewerbsverzerrungen durch unterschiedliche Erfüllungsfak-
toren für Ersatz- und Neuanlagen
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Eine weitere Sonderzuteilung sieht das ZuG 2007 für die Betreiber von Kernkraftwer-
ken (KKW) vor. Nach §15 ZuG 2007 sollen KKW-Betreiber, die durch den gesetzlich
vorgeschriebenen Ausstieg aus der Kernenergienutzung8 zur Stilllegung ihrer Kapazi-
täten gezwungen sind, für die dadurch bedingte Mehrproduktion in konventionellen
Anlagen zusätzliche Zertifikate erhalten. Der Grundgedanke dieser Kompensationsregel
ist die Gleichbehandlung von KKW-Betreibern, die bei ihrer Ersatzplanung nicht mehr
auf die neu eingeführten Regeln des Emissionshandels reagieren konnten. Ohne einen
derartigen Vertrauensschutz wären die betroffen KKW-Betreiber gegenüber anderen
Konkurrenten deutlich benachteiligt, da die gesetzlich erzwungene Ersatzproduktion in
konventionellen Anlagen mit einem deutlichen Emissionsanstieg und damit einherge-
henden CO2-Kosten verbunden ist.

Die zur Kompensation von KKW-Betreibern vorgesehene Reserve an Emissionsrechten
ist nach §15 ZuG 2007 auf ein Emissionsvolumen von 1,5 Mio. t CO2 p.a. beschränkt.
In den Jahren 2005 bis 2007 werden den betroffenen Betreibern demnach insgesamt
Zertifikate im Umfang von 4,5 Mio. t CO2 zugeteilt. Von der KKW-Sonderregelung
werden im genannten Zeitraum die Betreiber der Anlagen in Obrigheim und Stade Ge-
brauch machen.

Geht man von realistischen Schätzwerten für den zu kompensierenden Produktionsaus-
fall in diesen KKW aus, dann zeigt sich eine mangelhafte Deckung der Zusatzemissio-
nen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern wären die betroffenen KKW-Betreiber daher
gezwungen, Emissionsrechte am Markt nachzukaufen.

                                                
8 Vgl. Atomgesetz (AtG) in der geänderten Fassung vom Januar 2004.
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Im Folgenden wird zunächst die gegenwärtige Wettbewerbssituation im deutschen
Strommarkt skizziert. Anschließend werden die Wettbewerbseffekte der Übertragungs-
regel (§10 ZuG 2007) und der Kompensationsregel (§15 ZuG 2007) bestimmt. Am En-
de können daraus wettbewerbspolitische Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies
schließt unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der ökologischen Analyse eine bei-
hilferechtliche Bewertung des ZuG 2007 mit ein.

6.2 Die Wettbewerbssituation im deutschen Strommarkt

Der Wettbewerb im deutschen Strommarkt wird gegenwärtig von vier Erzeugungsun-
ternehmen dominiert: RWE, E.On, EnBW und Vattenfall Europe. Diese enge Oligopol-
struktur hat sich seit der Wettbewerbsreform von 1998 herausgebildet und mittlerweile
verfestigt. Bereits kurz nach der Liberalisierung des traditionell monopolistisch organi-
sierten Stromhandels kam es im deutschen Strommarkt zu einem umfangreichen Kon-
zentrationsprozess. Die wichtigsten Zusammenschlüsse sind in Tabelle 6.1 wiedergege-
ben. Danach ist die Zahl der großen Stromerzeuger innerhalb von nur drei Jahren von
acht auf vier gesunken. An dieser Konzentrationsbewegung waren drei der vier großen
Energieversorger beteiligt.

Von besonderer Bedeutung für die Marktsituation waren vor allem die Fusionen von
RWE und VEW bzw. von VEBA und VIAG, aus denen die heute mit Abstand größten
Stromerzeuger, RWE und E.ON, hervorgegangen sind. Bei der Genehmigung dieser
Fusionen wurde den Unternehmen vom Bundeskartellamt die Auflage gemacht, sämtli-
che Anteile an VEAG, dem zu jenem Zeitpunkt marktbeherrschenden Stromanbieter in
den neuen Bundesländern, zu veräußern. Die VEAG-Anteile wurden daraufhin von
Vattenfall Europe übernommen. Kurz danach kam es zum Zusammenschluss von Vat-
tenfall Europe und den regionalen Stromversorgern aus Hamburg (HEW) und Berlin
(BEWAG).
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Tabelle 6.1:   Marktanteile in der Stromerzeugung

1998 Seit 2000/01 Marktanteile 1998 Marktanteile seit
2000/01*)

VEBA 18,8
VIAG

E.On
10,0

28,8

RWE 28,9
VEW

RWE
8,3

37,2

EnBW EnBW 8,6 8,6
HEW 2,6
BEWAG 2,1
VEAG

Vattenfall
Europe

10,3
15,0

Andere Anbieter 10,4 10,4
Gesamt (gerundet) 100,0 100,0
*) Marginale Abweichungen sind möglich, da entsprechende Daten seit der Liberalisierung des deutschen

Strommarkts nicht mehr zentral erfasst werden.
Quelle: OECD (2004)

Der Marktanteil „anderer Anbieter“ an der Stromerzeugung hat sich dagegen seit der
Liberalisierung nicht wesentlich verändert. Zu dieser Anbietergruppe zählen neben klei-
neren Kommunalversorgern und industriellen Stromerzeugern auch neue, unabhängige
Stromanbieter. In dieser Statistik (Tabelle 6.1) spiegelt sich die Tatsache wider, dass
seit der Marktöffnung noch kein einziges konventionelles Kraftwerk von einem echten
Neuanbieter gebaut worden ist.

In nahezu allen liberalisierten Strommärkten ist zu beobachten, dass unabhängige New-
comer in den Wettbewerb mit etablierten Anbietern eintreten – meistens auf der Basis
von Gaskraftwerken.9 Im deutschen Strommarkt wurden bis dato lediglich zwei Gas-
kraftwerksprojekte von Neuanbietern geplant – Fortum und Dynergy. Beide Vorhaben
wurden allerdings im Jahr 2001 nach aufwändigen Vorbereitungen wieder aufgegeben.
Als entscheidender Faktor wurde in beiden Fällen Unsicherheit hinsichtlich der Gasbe-
schaffung vom regionalen Anbieter genannt (OECD 2004). Ein weiterer Grund für aus-
bleibende Markteintritte ist die Preisentwicklung im Stromgroßhandel. Dort lag das
Preisniveau nach der Marktöffnung lange Zeit unterhalb der Kostendeckungsgrenze
vieler Kraftwerke (Brunekreeft/Twelemann 2004).10

                                                
9 Gründe hierfür sind die relativ niedrigen Investitionskosten sowie die vergleichsweise kurzen Pla-

nungs- und Genehmigungsdauern (vgl. Abschnitt 4.1).
10 In Anbetracht dieses niedrigen Preisniveaus waren auch die alteingesessenen Unternehmen eher zu-

rückhaltend bei ihren Investitionen in neue Kraftwerke.
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Die Tatsache, dass neue Kraftwerke von alteingesessenen Unternehmen gebaut wurden,
ist ein Hinweis auf bestehende Markteintrittsbarrieren für Newcomer.11

So ist die Marktstellung der vier etablierten Stromerzeuger gegenüber der Position von
Newcomern dadurch gestärkt, dass die Altanbieter in ihren Versorgungsgebieten gleich-
zeitig das Übertragungsnetz kontrollieren und durch finanzielle Beteiligungen an regio-
nalen und kommunalen Stromversorgern auch einen Teil der Stromverteilernetze besit-
zen. Die vertikal integrierten Stromerzeuger können daher im Gegensatz zu ihren neuen
Konkurrenten zusätzlich vom Geschäftsfeld „Stromtransport“ profitieren.

Die aus der Kontrolle der Transportnetze entstehenden Wettbewerbsvorteile der eta-
blierten Stromerzeuger werden durch den in Deutschland bestehenden Regulierungs-
rahmen noch verstärkt. Das Modell des verhandelten Netzzugangs gibt den Netzbetrei-
bern die Möglichkeit, die Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung der vereinbarten
Regeln selbst festzulegen. Nach Meinung von Regulierungsexperten ist dies der Grund
für die in Deutschland relativ hohen Netznutzungsentgelte, mit denen die niedrigen
Margen im Erzeugungsbereich gezielt kompensiert werden (Brunekreeft 2003). Die
vertikal integrierten Anbieter haben so einen Anreiz, ihre Monopolstellung im Netzbe-
reich zu nutzen, um die Markteintrittsbarrieren für echte Newcomer zu erhöhen.

Festzuhalten bleibt, dass die Bedingungen für den Markteintritt neuer Stromerzeuger
seit der Öffnung des deutschen Strommarktes schwierig geblieben sind. Die beiden ein-
zigen Kraftwerksprojekte, die bisher von unabhängigen Anbietern geplant worden wa-
ren, mussten vorzeitig wieder beendet werden. Stattdessen haben die etablierten Anbie-
ter durch unterschiedliche Beteiligungsformen ihre Marktanteile im Erzeugungsbereich
ausgeweitet. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die zu erwartenden Wettbe-
werbswirkungen der Übertragungsregel zu bewerten.

6.3 Ausgewählte Wettbewerbseffekte des ZuG 2007

Wie bereits erläutert, entstehen Wettbewerbsverzerrungen durch einen staatlichen Ein-
griff immer dann, wenn die damit verbundenen Ertragswirkungen bei den betroffenen
Anbietern bzw. Anbietergruppen unterschiedlich ausfallen. Im Zuteilungsgesetz sind

                                                
11 Eine Ausnahme ist der Zubau von Windkraftanlagen, an dem hauptsächlich kleine, unabhängige An-

bieter beteiligt sind. Im Hinblick auf den Wettbewerb zwischen Stromerzeugern ist die Entwicklung der
Windenergie jedoch irrelevant, da diese Anlagen von Einspeisesubventionen abhängig sind und nicht
im Großhandelsmarkt konkurrieren.
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zwei Regeln enthalten, die aus dieser Sicht einen erheblichen Einfluss auf die Wettbe-
werbssituation im deutschen Strommarkt nehmen können.

Erstens unterscheidet der deutsche Gesetzgeber bei der Zuteilung von Emissionsrechten
an neue Anlagen zwischen Ersatzanlagen und „echten“ Neuanlagen. Unternehmen, die
eine Altanlage durch ein neues Kraftwerk ersetzten, erhalten durch die Übertragungsre-
gel des §10 ZuG 2007 für vier Jahre dieselbe Zertifikatemenge, die sie für ihre alte An-
lage bekommen hätten. Da die neuen Anlagen im Regelfall effizienter sind als die alten
Kapazitäten, bleibt den Betreibern ein Überschuss an Zertifikaten, die auf dem Zertifi-
katemarkt verkauft werden können. Durch die erzielten Zusatzeinnahmen verbessern
sich die Investitions- und Preissetzungsspielräume der Betreiber entsprechend (vgl. Ab-
bildung 6.2).

Abbildung 6.2:   Entstehung von Wettbewerbsverzerrungen durch das  ZuG 2007

Quelle: Eigene Darstellung
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spielräume der betroffenen Anbieter gegenüber ihren Wettbewerbern (vgl. Abbildung
6.1).

Aus diesen Ausführungen ergeben sich hinsichtlich der Wettbewerbswirkungen zwei
zentrale Arbeitshypothesen, die im Folgenden zu überprüfen sind:

Die positiven und negativen Ertragseffekte für die Unternehmen und die dadurch be-
dingten Veränderungen der Wettbewerbspositionen hängen freilich sehr stark von den
zukünftigen Preisen der Emissionsrechte ab. Einen Hinweis auf die zu erwartenden
Zertifikatepreise liefert das Preisniveau im bereits stattfindenden Terminhandel mit
Emissionsrechten. Dort haben sich die Preise pro Tonne CO2-Äquivalent für die Liefer-
zeiträume 2005 bis 2007 zwischen 8,70 Euro und 9,75 Euro eingependelt (vgl. Platts
EU Monthly Trade Marker, November 2004). Auch wenn in diesen Preisen noch ein
gewisses Maß an Unsicherheit enthalten sein sollte, wird in den weiteren Berechnungen
ein Zertifikatepreis von 10 Euro pro t CO2 angenommen.

Auf dieser Grundlage werden nun die zu erwartenden Wettbewerbseffekte der Übertra-
gungsregel und der Kompensationsregel bestimmt. Es ist zu betonen, dass die Genauig-
keit der angenommenen Preise für den Nachweis einer Wettbewerbsverzerrung im
Grunde unerheblich ist. Mit der Höhe des Preises ändert sich lediglich das Ausmaß der
Verzerrungen.

6.3.1 Wettbewerbseffekte des §10 ZuG 2007

Wie bereits erläutert, beziehen Betreiber einer Ersatzanlage durch die Übertragungs-
regel über vier Jahre mehr Zertifikate als die Betreiber einer „echten“ Neuanlage. Der
Umfang der Überschusszuteilung und der damit verbundene finanzielle Vorteil für ei-
nen Altanbieter sind von der jeweiligen Investitionssituation abhängig. Im Bereich der

Hypothese 1:

Durch die Übertragungsregel entstehen signifikante Wettbewerbsverzerrungen zu
Lasten potenzieller Neuanbieter aus dem In- und Ausland.

Hypothese 2:

Die Kompensationsregel für stillgelegte KKW führt bei unzureichender Zertifika-
teausstattung zu einem Wettbewerbsnachteil der betroffenen KKW-Betreiber.
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Stromerzeugung sind beispielsweise die Bedingungen im Grund-, Mittel- und Spitzen-
lastbereich höchst unterschiedlich.

Im Folgenden werden die in den drei Erzeugungsstufen üblicherweise eingesetzten kon-
ventionellen Kraftwerkstypen – Braunkohle, Steinkohle und Gas – betrachtet und für
jeden Fall die Rechtezuteilungen an Ersatzanlagen und an Neuanlagen in den ersten vier
Jahren nach Inbetriebnahme verglichen. Der genannte Aspekt des unsicheren Erfül-
lungsfaktors (vgl. Abbildung 6.1) wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Festzuhal-
ten bleibt, dass er sich nachteilig für Neuemittenten auswirkt.

Folgende Fälle werden untersucht: Im Grundlastbereich wird ein altes Braunkohle-
Kraftwerk durch ein neues Braunkohle-Kraftwerk nach dem Stand der Technik ersetzt,
und auch im Mittel- und Spitzenlastbereich wird zunächst die Verwendung des gleichen
Brennstoffs unterstellt. Aus heutiger Sicht scheint dies das wahrscheinlichste Szenario
zu sein, da sich die relativen Kostenvorteile der verschiedenen Technologien bei den
momentan zu erwartenden Rohstoff- und CO2-Preisen nicht wesentlich verändern wer-
den (so auch Tauchmann 2004 und Peek et al. 2004). Da ein solcher Brennstoffwechsel
aber nicht ausgeschlossen werden kann, wird für den Mittellastbereich auch die Option
der Stilllegung eines Steinkohlekraftwerks mit anschließendem Ersatz durch eine neue
gasbefeuerte GuD-Anlage untersucht. Die bei den Berechnungen angenommenen pro-
duktionstechnischen Daten enthält Tabelle 6.2.

Tabelle 6.2: Szenarien für den Ersatz von Standard-Kraftwerken

Technologie BK – BK*) SK - SK G - G SK - G
Leistung (MW) 1.000 600 400 600 – 800**)

Volllaststunden (h/Jahr) 7.500 4.500 3.500 4.500
Jahresproduktion (MWh) 7.500.000 2.700.000 1.400.000 2.700.000 –

3.600.000
Wirkungsgrad (alt) 0,31 0,33 0,40***) 0,33
Wirkungsgrad (neu) 0,43 0,45 0,57 0,57

*) BK = Braunkohle, SK = Steinkohle, G = Gas
**) Da Kostendaten nur für 800 MW Gas-Kraftwerke vorliegen, wird hier eine Kapazitätserweiterung

unterstellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass Kapazitätserweiterungen (200 MW) nicht unter § 10 ZuG
2007 fallen und damit nicht zu einer Überschusszuteilung führen. Letztere erfolgt ausschließlich auf
Basis der Altanlage.

***) Verbundanlage
Quellen: Pfaffenberger/Hille (2004), eigene Annahmen
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Unter Berücksichtigung der angenommenen Wirkungsgradsteigerung kann für die ver-
schiedenen Kraftwerktypen die voraussichtliche Emissionsverringerung pro erzeugter
MWh ermittelt werden. Bezogen auf die durchschnittliche Jahresproduktion des jewei-
ligen Kraftwerks erhält man die Minderemissionen für ein Jahr (vgl. Tabelle 6.3). Da
dem Betreiber einer Ersatzanlage nach §10 ZuG 2007 über vier Jahre für diese Emissi-
onsverringerung überschüssige Zertifikate zugeteilt werden, können auf dieser Basis die
insgesamt zu erwartenden Zusatzeinnahmen aus dem Verkauf der überschüssigen
Rechte bestimmt werden. Bei dem angenommenen Zertifikatepreis von 10 Euro/t CO2

ergeben sich bei allen betrachteten Kraftwerktsypen signifikante Zusatzeinnahmen (vgl.
Tabelle 6.3).

Beim Ersatz eines Braunkohlekraftwerks sind die Emissionsreduktionen und daraus
resultierenden Zusatzeinnahmen von ca. 108 Mio. Euro besonders hoch. Dies ist auf die
relativ hohe Emissionsintensität von Braunkohleanlagen und den hohen Auslastungs-
grad dieser Grundlastkraftwerke zurückzuführen. Beim Ersatz von Steinkohle- und
Gaskraftwerken betragen die Zusatzeinnahmen für Altanbieter 29 Mio. Euro bzw. 8,4
Mio. Euro. Nimmt ein Altanbieter einen Brennstoffwechsel von Steinkohle zu Gas vor,
kann er Überschussrechte im Wert von 71,4 Mio. Euro beziehen.

Tabelle 6.3: Minderemissionen und Zusatzeinnahmen von Altanbietern aus der
Übertragungsregel (Zertifikatpreis= 10 Euro)

Technologie BK - BK SK - SK G - G SK - G

Minderemissionen (1 Jahr),

(Mio. t CO2) 2,70 0,73 0,21 1,78

Minderemissionen (4 Jahre),

(Mio. t CO2) 10,79 2,92 0,84 7,14

Zusatzeinnahmen (4 Jahre),

(Mio. Euro) 107,9 29,2 8,4 71,4

Quelle: Eigene Berechnungen

Nun stellt sich die Frage, wie sich diese absoluten Ertragseffekte auf die Wettbewerbs-
situation von Ersatzanlagen und Newcomern auswirken werden. Um die Konkurrenzfä-
higkeit der Kraftwerke beurteilen zu können, müssen die betriebswirtschaftlichen Daten
der jeweiligen Anlagen betrachtet werden (vgl. Tabelle 6.4). Daraus können im näch-
sten Schritt die Finanzierungs- und Kostenvorteile eines Altanbieters errechnet werden.



43

Tabelle 6.4: Betriebswirtschaftliche Daten zu Standard-Kraftwerken

Technologie BK SK G
Anschaffungskosten (Mio. Euro) 1.000 540 160
Nutzungsdauer (Jahre) 40 40 35
Kapitalkostensatz / WACC (in %) 7,1 7,1 7,1

Quelle: Pfaffenberger/Hille (2004), UBS (2003), eigene Annahmen

Einen ersten Hinweis auf die Dimension möglicher Wettbewerbsverzerrungen gibt der
Vergleich zwischen den Zusatzeinnahmen eines Altanbieters und den Investitionskosten
für die verschiedenen Kraftwerke (Tabelle 6.5). Unterstellt man, dass ein alteingesesse-
ner Kraftwerksbetreiber seine Einnahmen aus dem Verkauf überschüssiger Zertifikate
direkt zur Finanzierung der Ersatzanlage einsetzt, dann verbessert sich damit die Finan-
zierungsstruktur der Neuinvestition, da er weniger Eigen- und Fremdkapital beschaffen
muss. Aus dieser Sicht hat die Übertragungsregel einen eindeutigen Subventionscha-
rakter. Beim Ersatz eines Braunkohlekraftwerks decken die Zusatzeinnahmen aus der
Übertragungsregel ungefähr 11 Prozent der Investitionskosten für eine Neuanlage. Im
Fall von Steinkohle- und Gaskraftwerken können mehr als 5 Prozent der Neuanlage
durch den Verkauf von Überschussrechten finanziert werden. Findet ein Fuel Switch
von Steinkohle zu Gas statt, können durch den Verkauf von Überschussrechten sogar 22
Prozent der Neuinvestition finanziert werden.

Tabelle 6.5: Zusatzeinnahmen von Altanbietern im Verhältnis zu den Investi-
                     tionskosten

Technologie BK - BK SK - SK G - G SK - G
Anschaffungskosten (Mio. Euro) 1.000 540 160 320
Zusatzeinnahmen (4 Jahre)

- in Mio. Euro
- in % der Investition

107,9
11

29,2
5

8,4
5

71,4
22

Quelle: Eigene Berechnungen

Diese Zusatzeinnahmen für einen Altanbieter wirken sich auch auf die Kapitalkosten
aus. Da der Altanbieter für diesen Teil des eingesetzten Kapitals keine Zins- und Til-
gungszahlungen leisten muss, sind seine Kapitalkosten pro erzeugter MWh niedriger als
die eines Newcomers. Durch diesen Finanzierungseffekt wirkt sich die kurzfristige „In-
vestitionshilfe“ über den gesamten Nutzungszeitraum der Anlage aus. Die Kapitalko-
sten von Altanbietern und Newcomern sind in Abbildung 6.3 und 6.4 dargestellt.



Abbildung 6.3:  Kapitalkosten von Altanbietern und Neueinsteigern
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Auffällig ist der Kostenunterschied zwischen den beiden Anbietergruppen bei der Nut-
zung von Braunkohlekraftwerken. Neuanbietern entstehen Kapitalkosten in Höhe von
ca. 10,12 Euro/MWh. Ein Altanbieter kann die MWh dagegen zu Kapitalkosten von
9,02 Euro produzieren. Hier zeigen sich die geringeren Kapitalkosten. Auch bei Stein-
kohle- und Gaskraftwerken treten signifikante Kostenunterschiede auf. Für das Szenario
eines Brennstoffwechsels Steinkohle – Gas sind die Kapitalkosten von Altanbietern mit
den Kapitalkosten eines Neuanbieters zu vergleichen, der eine identische gasgetriebene
Neuanlage im Mittellastbereich (4.500 Volllaststunden/Jahr) einsetzt. Der Wert der
überschüssigen Emissionsberechtigungen ist dabei auf die Gesamtproduktion der Neu-
anlage, d.h. 3,6 Mio. MWh, umgerechnet. Bei gleicher Kraftwerksleistung von Alt- und
Ersatzanlage ist mit größeren Kostenunterschieden gegenüber einem echten Neuanbieter
zu rechnen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.4 zu sehen.

Abbildung 6.4: Kapitalkosten von Altanbietern und Neueinsteigern  - Brenn-  
   stoffwechsel des Altanbieters: Steinkohle zu Gas
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Quelle: Eigene Berechnungen

Die hieraus resultierenden Kostenvorteile von Altanbietern sind in Abbildung 6.5 dar-
gestellt. Danach kann im Fall der Braunkohle jede MWh in einer Ersatzanlage um ca.
1,10 Euro günstiger hergestellt werden als in einer identischen Neuanlage (Steinkohle:
80 Cent; Gas: 50 Cent). Bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 7,5 Mio.
MWh ergibt sich dadurch ein jährlicher Kostenvorteil von über 8 Mio. Euro bei der
Braunkohle (Steinkohle: 2,7 Mio MWh/2,2 Mio. Euro; Gas: 2,8 Mio. MWh/1,4 Mio.
Euro). Dies gilt wohlgemerkt bei Einsatz des gleichen Brennstoffs in den Kraftwerken.
Bei einem Brennstoffwechsel des Altanbieters von Steinkohle zu Gas beträgt der Ko-
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stenvorteil ca. 1,55 Euro/MWh. Bezogen auf ein Jahr entspricht dies einem Kostenvor-
teil von 5,6 Mio. Euro.

Abbildung 6.5:  Kapitalkostenvorteile von Altanbietern durch die Über-
                            tragungsregel (absolut)
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Quelle: Eigene Berechnungen

Neben den oben dargestellten absoluten Vorteilen gibt Abbildung 6.6 die relativen
Vorteile wider. Im Verhältnis zu den gesamten Kapitalkosten beträgt der Vorteil für
einen Altanbieter im Fall von Braunkohle ca. 11 Prozent. Bei Steinkohle- und Gas-
kraftwerken macht der Kostenunterschied zwischen den beiden Anbietergruppen ca.
fünf Prozent der Kapitalkosten aus. Nimmt ein Altanbieter einen Fuel Switch Stein-
kohle – Gas vor, dann liegt der relative Kapitalkostenvorteil gegenüber Newcomern bei
22 Prozent.
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Abbildung 6.6: Kapitalkostenvorteile von Altanbietern durch die Über-
                          tragungsregel (relativ)
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Hinsichtlich der Begünstigungen von Altemittenten ist ferner der in Abbildung 6.1 ge-
zeigte Unterschied beim Erfüllungsfaktor zu bedenken.12 Darüber hinaus ergibt sich
speziell für Neuanbieter, die in Braunkohlekraftwerken produzieren,   i.V. mit § 11 ZuG
2007 ein zusätzlicher Nachteil durch den dort definierten maximalen Benchmark von
750 g CO2/kWh, der auch von BVT-Anlagen nicht geschlagen werden kann.

Diese Kostenvorteile für Altemittenten sind nun vor dem Hintergrund der derzeitigen
Wettbewerbssituation zu würdigen. In Anbetracht der zur Zeit niedrigen Margen im
deutschen Erzeugermarkt und den hohen Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber ist
dieser zusätzliche Kostenvorteil der Altanbieter besonders kritisch zu sehen. Die beste-
henden Strukturen werden durch die Übertragungsregel verfestigt.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Übertragungsregel zu eindeutigen
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten von Neuanbietern führt.

                                                
12 Abhängig von den getroffenen Annahmen über den Erfüllungsfaktor nach 14 Jahren kann sich z.B. für

neue Braunkohlekraftwerke ein zusätzlicher Nachtteil in der Größenordnung von 50 Mio. EUR erge-
ben.
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6.3.2 Beihilferechtliche Würdigung des § 10 ZuG 2007

In Anbetracht der beschriebenen Wettbewerbsverzerrungen, die durch die Übertra-
gungsregel entstehen, ist zu überlegen, ob die Regel einen Verstoß gegen das europäi-
sche Beihilferecht darstellt. So sind staatliche Beihilfen nach Art. 87, Abs. 1 EGV
grundsätzlich verboten, wobei diese Generalnorm durch Ausnahmeregeln eingeschränkt
wird (vgl. Mestmäcker/Schweitzer 2004). Danach sind staatliche Beihilfen in einigen
Fällen zulässig, wenn besonders positive Auswirkungen auf das Gemeinwohl vermutet
werden.

Zunächst ist zu untersuchen, ob es sich bei der Vergaberegel des § 10 ZuG 2007 um
eine staatliche Beihilfe handelt. Dafür spricht, dass die Übertragungsregel zu einer Be-
günstigung bestimmter Unternehmen – in diesem Fall der Gruppe der Betreiber von zu
ersetzenden Anlagen – führt. Zudem stammt die selektive Begünstigung aus staatlicher
Hand, da die Zuteilung der Emissionsrechte von staatlichen Institutionen entschieden
und durchgeführt wird. Darüber hinaus entstehen signifikante Wettbewerbsverzerrun-
gen, wie im vorangegangenen Abschnitt ausführlich dargestellt wurde. Damit sind zen-
trale Voraussetzungen für eine Beihilfe erfüllt.

Fraglich ist, ob durch § 10 ZuG 2007 besondere Auswirkungen auf das Gemeinwohl zu
erwarten sind, so dass eine der Ausnahmeregeln des Beihilferechts greift.

Im Fall der Übertragungsregel könnte eine Gemeinwohlverbesserung durch besondere
ökologische Effekte vermutet werden. Auf einen solchen ökologischen Nutzen bezieht
sich die Europäische Kommission, die in ihrer Entscheidung über den deutschen Allo-
kationsplan vom 7. Juli 2004 erklärt, dass durch die Übertragungen kein Vor- bzw.
Nachteil entsteht, der „über das Maß hinausgeht, das durch den ökologischen Nutzen
der Maßnahme gerechtfertigt ist“ (EU-Kommission 2004).

Die Ausführungen zur ökologischen Wirkung des § 10 ZuG 2007 in Kapitel 5 haben
jedoch gezeigt, dass der vorausgesagte ökologische Nutzen nicht zu erwarten ist. Die
Auswirkungen der Übertragungsregel auf Unternehmensebene sind in hohem Maße
unsicher – sowohl in Bezug auf mögliche Reduktionsziele als auch in Bezug auf den
Investitionszeitpunkt. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind dagegen überhaupt keine
ökologischen Wirkungen zu erwarten, da die überschüssigen Emissionsrechte durch
Verkäufe auf dem Zertifikatemarkt nur umverteilt werden. Das insgesamt vorgesehene
Emissionsvolumen bleibt konstant.



49

Da durch § 10 ZuG 2007 kein zusätzlicher ökologischer Nutzen geschaffen wird, ent-
fällt gleichzeitig die Begründung für die dadurch hervorgerufenen Wettbewerbsverfäl-
schungen. Aus ökonomischer Sicht ist die Beihilfe damit unbegründet.

6.3.3 Wettbewerbseffekte des §15 ZuG 2007

Nach §15 ZuG 2007 sieht der deutsche Gesetzgeber eine Sonderzuteilung von Emissi-
onsrechten an die Betreiber von stillzulegenden KKW vor. Der Grundgedanke dieser
Sonderregelung ist die Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Kernenergieaus-
stiegs. Hierzu hat sich der Gesetzgeber in der Vereinbarung zum Kernenergieausstieg
vom 14. Juni 2000 verpflichtet.

Die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung zulasten einzelner KKW-Betreiber besteht,
weil bei der Stilllegung von KKW-Kapazitäten eine entsprechende Mehrproduktion in
konventionellen, in Betrieb befindlichen Kraftwerken erforderlich wird. Diese Ersatz-
produktion ist zwangsläufig mit zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden, die sich mit
der Einführung des Emissionshandels in erhöhten Kosten niederschlagen. Damit durch
die gesetzlich vorgeschriebene Stilllegung von KKWs keine Wettbewerbsverfälschun-
gen entstehen, müssen die betroffenen Kraftwerksbetreiber für die entstehenden Emissi-
onskosten entschädigt werden.

Der Zwang zur Stilllegung und die damit verbundene Notwendigkeit einer Ersatzpro-
duktion in konventionellen Anlagen betrifft im Zeitraum 2005 bis 2007 die Betreiber
der KKW in Obrigheim und Stade.13 Im KKW Stade wurde die Produktion bereits am
14.11.2003 eingestellt. Das KKW Obrigheim wird plangemäß im November 2005 vom
Netz gehen.
Die von den Betreibern der KKW Obrigheim und Stade im Zeitraum 2005 bis 2007 zu
ersetzenden Produktionsmengen zeigt Tabelle 6.6. Ausgehend von der durchschnittli-
chen Stromerzeugung in den Jahren 2000 bis 2003 ergibt sich ein geschätzter Produkti-
onsausfall von 7.300 GWh für Obrigheim bzw. 13.800 GWh für Stade (Lexing-
ton/Manning/Bode 2004).

                                                
13 Die AKW Obrigheim GmbH ist ein vollkonsolidiertes Tochterunternehmen der EnBW AG. Die Betei-

ligungen an der AKW Stade GmbH halten die HEW bzw. Vattenfall Europe (33%) und die E.On
Kraftwerke GmbH (66,7%).
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Tabelle 6.6: Mehremissionen und Rechtezuteilung für einzelne KKW- Betreiber

KKW Produktionsausfall
2005-2007 (GWh)

Mehremissionen
(t CO2)

Zuteilung gemäß
§15 ZuG 2007

Obrigheim   7.298          6.568.200 1.575.000
Stade 13.794        12.414.600 2.925.000

Quellen: Eigene Berechnungen, ZuG 2007

Geht man davon aus, dass für die Ersatzproduktion des in den KKW produzierten
Grundlaststroms Braunkohleanlagen mit einer Emissionsintensität von ca. 900 g
CO2/kWh eingesetzt werden, dann ergibt sich durch die Stilllegung ein zusätzlicher
Ausstoß von ca. 6,6 Mio. t CO2 für Obrigheim bzw. 12,4 Mio. t CO2 für Stade (vgl.
Lexington/Manning/Bode 2004).

Nach §15 ZuG 2007 sind für Sonderzuteilungen an die Betreiber von stillgelegten
KKW im Betrachtungszeitraum insgesamt Zertifikate im Umfang von 4,5 Mio. t CO2

vorgesehen.14 Nimmt man an, dass diese Zertifikate im Verhältnis zur installierten Lei-
stung der betroffenen Anlagen verteilt werden, dann resultiert eine Rechtevergabe von
ca. 1,6 Mio. t CO2 an Obrigheim und 2,9 Mio. t CO2 an Stade.

Vergleicht man den Umfang der zugeteilten Emissionsrechte mit den zu erwartenden
Mehremissionen, dann ergibt sich für die KKW-Betreiber eine Unterausstattung in Hö-
he von ca. 5,0 Mio. t CO2 (Obrigheim) bzw. 9,5 Mio. t CO2 (Stade). Die KKW-
Betreiber wären in diesem Fall gezwungen, Emissionszertifikate in einem entsprechen-
den Umfang nachzukaufen. Bei einem Zertifikatepreis von 10 Euro ergeben sich hieraus
Zusatzkosten in Höhe von ca. 50 Mio. Euro für Obrigheim und 95 Mio. Euro für Stade
(vgl. Tabelle 6.7).

Tabelle 6.7: Unterausstattung und Zusatzkosten für einzelne KKW-Betreiber

KKW Unterausstattung
(t CO2)

Zusatzkosten
(Euro)

Zusatzkosten
(Euro/MWh)

Obrigheim 4.993.200 49.932.000 6,84
Stade 9.489.600 94.896.000 6,88

Quelle: Eigene Berechnungen

                                                
14 Der Gesetzgeber spricht in §15, Abs. 1 ZuG 2007 wörtlich von „Berechtigungen in einem Wert von

insgesamt 1,5 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalenten jährlich“. Da die Zertifikate jedoch inner-
halb des Gesamtzeitraums zeitlich übertragen werden können, ist das gesamte Volumen zu betrachten.
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Der Wettbewerbsnachteil, der den betroffenen Kraftwerkbetreibern durch die unzurei-
chende Kompensation für den KKW-Ausstieg entsteht, wird besonders deutlich, wenn
man die zusätzlichen Emissionskosten auf die zu ersetzende Produktionsmenge bezieht.
Dies ist durchaus zweckmäßig, da die Emissionskosten gerade durch diese Produkti-
onsmenge verursacht werden.

Danach fallen bei den KKW-Betreibern für jede in einer bestehenden Anlage ersetzten
MWh zusätzliche Emissionskosten in Höhe von ca. 6,80 Euro an.15 In Anbetracht der
aktuellen Grundlastpreise von ca. 30 Euro pro MWh (vgl. EEX, November 2004) ergibt
sich damit für die betroffenen Akteure ein erheblicher Nachteil gegenüber der Konkur-
renz. Dazu zählen alle anderen Grundlastanbieter, d.h. neben Braunkohlekraftwerken
insbesondere auch KKW-Betreiber, die bis 2007 nicht vom Stilllegungszwang betroffen
sind.

Diese Benachteiligung einzelner KKW-Betreiber widerspricht der Zusage eines diskri-
minierungsfreien Kernenergieausstiegs, zu dem sich die Bundesregierung in ihrer Ver-
einbarung mit den Energieversorgungsunternehmen verpflichtet hat. Darüber hinaus
verstößt diese Regel gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG (Gleiss/Lutz 2004).

6.4 Zusammenfassung der Wettbewerbsanalyse

Das Ziel der vorangegangenen Analyse war es, die Auswirkungen des Zuteilungsgeset-
zes (ZuG 2007) auf den Wettbewerb in der Stromerzeugung zu bestimmen. Dabei wur-
den zwei ausgewählte Zuteilungsregeln aus dem ZuG 2007 betrachtet, nämlich die Ver-
gaberegel für Ersatzinvestitionen (Übertragungsregel) und die Sonderregel für Betreiber
von stillzulegenden Kernkraftwerken (Kompensationsregel).

Aus ersten Vorüberlegungen ergaben sich zwei Arbeitshypothesen:

1. Durch die Übertragungsregel entstehen signifikante Wettbewerbsverzerrungen
zulasten potenzieller Neuanbieter aus dem In- und Ausland.

2. Die Kompensationsregel für stillgelegte KKW führt bei unzureichender Zertifi-
katausstattung zu einem Wettbewerbsnachteil der betroffenen KKW-Betreiber.

Die Wettbewerbsanalyse kommt zu folgenden Ergebnissen:

                                                
15 Der Grund für die marginale Differenz der Zusatzkosten liegt in der Zuordnung der Sonderrechte auf

Basis der Kapazitäten einerseits und dem davon leicht abweichenden Verhältnis der Produktionsmen-
gen andererseits.
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Zu Arbeitshypothese 1

• Durch die Übertragungsregel erhalten Altemittenten, die eine Anlage durch Neu-
investition ersetzen, für vier Jahre mehr Zertifikate als ein „echter“ Neuanbie-
ter, der eine identische Investition tätigt.

• Ein Altemittent erhält beim Ersatz eines typischen Kraftwerks gleichen Brenn-
stoffs durch den Verkauf der zusätzlich erhaltenen Zertifikate Zusatzeinnah-
men zwischen 108 Mio. Euro (Braunkohle) und 16,8 Mio. Euro (Gas).

• Der Altanbieter hat dadurch einen signifikanten Kostenvorteil: Seine Kapitalko-
sten pro MWh sind über die gesamte Anlagennutzungsdauer um ca. 11%
(Braunkohle) bzw. 5% (Steinkohle und Gas) niedriger als die Kosten eines
Newcomers. Im Fall eines Brennstoffwechsels von Steinkohle zu Gas liegt der
Kapitalkostenvorteil pro MWh bei 22%.

• Ein weiterer Nachteil zulasten der Neuanbieter ist durch die im Vergleich zum
Altemittenten frühere Absenkung des Erfüllungsfaktors zu erwarten. Speziell
für neue Braunkohlekraftwerke entsteht ferner ein Nachteil auf Grund des in §
11 ZuG 2007 festgelegten oberen Benchmarks von 750 g CO2 / kWh.

• Durch diese Wettbewerbsverzerrung zulasten echter Neuanbieter werden die be-
reits vorhandenen Markteintrittsbarrieren für Neuanbieter noch erhöht.

• Aus ökonomischer Sicht verstößt die Übetragungsregel gegen das Beihilfeverbot
des EG-Vertrags, da den Wettbewerbsverzerrungen keine positiven Auswir-
kungen auf das Gemeinwohl, z.B. in Form eines zusätzlichen ökologischen Ef-
fekts, gegenüber stehen.

Zu Arbeitshypothese 2

• Die für den Ersatz stillzulegender KKW vorgesehene Zertifikatmenge reicht nicht
aus, um die Betreiber der KKW in Obrigheim und Stade für ihre Zusatzemis-
sionen zu entschädigen.
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• Den Betreibern dieser KKW entstehen dadurch bis 2007 Zusatzkosten in Höhe
von ca. 50 Mio. Euro (Obrigheim) bzw. 95 Mio. Euro (Stade). Für jede zu er-
setzende MWh betragen die zusätzlichen Kosten damit gut 6,80 Euro.

• Durch den unzureichenden Ausgleich für die gesetzlich erzwungene Stilllegung
ihrer Anlagen werden die Betreiber der KKW Obrigheim und Stade gegenüber
ihren Wettbewerbern benachteiligt.

• Diese Benachteiligung einzelner KKW-Betreiber ist ein Verstoß gegen das Dis-
kriminierungsverbot und widerspricht den Vereinbarungen über den Kern-
energieausstieg.



54

7 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Zu den ökologischen und wettbewerblichen Wirkungen der Übertragungs- und der
Kompensationsregel des Zuteilungsgesetzes 2007 auf die Stromerzeugung sind folgen-
de Ergebnisse festzuhalten:

• Die Laufzeit des ZuG 2007 ist mit den durchschnittlichen Planungs- und Ausfüh-
rungszeiträumen im Kraftwerksbau nicht bzw. nur bedingt kompatibel.

• Geht man von realistischen Reaktionszeiten der Unternehmen aus, dann sind die
intendierten vorgezogenen Investitionseffekte der Übertragungsregel bei Braun-
kohleanlagen allein schon wegen der erforderlichen Planungs-, Genehmigungs-
und Errichtungszeiträume technisch ausgeschlossen. In diesem Fall resultieren aus
der Regel bis 2007 nur Mitnahmeeffekte. Bei Steinkohle- und Gaskraftwerken
wäre eine fristgerechte Reaktion nur denkbar, wenn alle Planungs-, Genehmi-
gungs- und Bauphasen optimal verliefen.

• In Fällen, bei denen eine Standortgenehmigung für den Kraftwerksbau beantragt
werden muss, verlängern sich die Reaktionszeiten erheblich, so dass innerhalb der
Laufzeit mit keinem Kraftwerkstyp reagiert werden kann.

• In der bisherigen Wirkungsgradentwicklung neuer Kraftwerke zeigt sich ein steti-
ger Effizienzanstieg. Bei Neuinvestitionen versuchen die Unternehmen auch in
Abwesenheit von klimapolitischen Anreizen, den verfügbaren Stand der Technik
zu nutzen, da Neuanlagen im Regelfall über mehrere Jahrzehnte eingesetzt werden
und Wirkungsgradsteigerungen auf die Produktionskosten durchschlagen.

• Theoretische Überlegungen zum unternehmerischen Investitionsverhalten bestäti-
gen, dass es durch die Wettbewerbskräfte auch in Abwesenheit klimapolitischer
Maßnahmen zu autonomen Wirkungsgradsteigerungen kommt.

• Bei Einführung eines Emissionshandels werden alte, emissionsintensive Kraft-
werke tendenziell früher ersetzt, da die CO2-Kosten dieser Anlagen überpropor-
tional zu den Kosten neuerer Kraftwerke ansteigen.

• Durch die Übertragungsregel erhalten Betreiber fossil befeuerter Kraftwerke, die
ihre Anlagen ohnehin ersetzen, zusätzliche Emissionsrechte. Je länger die Über-
tragungsregel gilt, desto größer ist dieser Mitnahmeeffekt.

• Substanzielle, induzierte Wirkungsgradsteigerungen durch die Übertragungsregel
sind denkbar, jedoch nicht wahrscheinlich, da die technischen Möglichkeiten
beim Kraftwerksneubau bereits in hohem Maße ausgeschöpft werden. Weiterge-
hende Effizienzsteigerungen sind technisch nur begrenzt möglich und aufgrund
überproportional steigender Investitionskosten ökonomisch nur bedingt sinnvoll.
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• Hinsichtlich des Investitionszeitpunktes ist bei einer unbefristeten Laufzeit der
Übertragungsregel kein Vorzieheffekt zu erwarten. Je nach Rate des technischen
Fortschritts sind sogar Verzögerungen von Neuinvestitionen möglich.

• Bei einer zeitlichen Befristung der Übertragungsregel kann es dagegen zu einem
einmaligen Vorzieheffekt bei Ersatzinvestitionen kommen. Allerdings ist zu er-
warten, dass in diesem Fall vornehmlich alte Anlagen stillgelegt werden, die kurz
darauf ohnehin abgeschaltet worden wären. Bei technischem Fortschritt können
Verzögerungen auch bei zeitlicher Befristung auftreten.

• Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene hat die Übertragungsregel keine ökologische
Auswirkung, da die Gesamtmenge an Emissionsberechtigungen im ZuG 2007
festgelegt ist. Selbst wenn es zu zusätzlichen oder vorzeitigen Emissionsminde-
rungen einzelner Anlagenbetreiber kommt, werden die überschüssigen Emissions-
rechte auf dem Zertifikatemarkt nur umverteilt, so dass andere Betreiber entspre-
chend mehr CO2 emittieren.

• Die Übertragungsregel verringert die Effizienz des marktlich organisierten Emis-
sionshandels.

• Das ZuG 2007 führt zu signifikanten Wettbewerbsverzerrungen im Bereich der
Stromerzeugung.

• Die Übertragungsregel führt zu Kosten- und damit Wettbewerbsvorteilen für die
Altemittenten. Diese erhalten eine Überausstattung an Zertifikaten. Durch Ver-
kauf der überschüssigen Rechte erzielen die Altemittenten Zusatzeinnahmen, die
ihre Entscheidungsspielräume vergrößern. Die Markteintrittsbedingungen für
Newcomer, die von der Übertragungsregel ausgeschlossen sind, verschlechtern
sich entsprechend.

• Da die selektive Begünstigung von Altanbietern aus einer staatlichen Zuteilungs-
entscheidung resultiert, handelt es sich hierbei aus ökonomischer Sicht um eine
staatliche Beihilfe.

• Diese Beihilfe ist ökonomisch unbegründet, da den Wettbewerbsverzerrungen
kein zusätzlicher ökologischer Nutzen und keine entsprechende Verbesserung des
Gemeinwohls gegenüberstehen.

• Die Kompensationsregel führt zu Wettbewerbsnachteilen für KKW-Betreiber, die
nach der Ausstiegsvereinbarung ihre Anlagen stilllegen müssen. Die vorgesehene
Zuteilungsmenge für den Ersatz stillgelegter KKW ist unzureichend, so dass den
Betroffenen im Vergleich zu anderen Wettbewerbern hohe Zusatzkosten entste-
hen. Dies ist ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot (Art. III, Abs.1 GG)
und widerspricht den Vereinbarungen über den Kernenergieausstieg.
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Insgesamt ist festzuhalten, dass die Übertragungsregel auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
keinen ökologischen Nutzen stiftet und den Wettbewerb zwischen vorhandenen Betrei-
bern fossil befeuerter Anlagen und Neueinsteigern deutlich verzerrt. Die Kompensati-
onsregel verfälscht den Wettbewerb zwischen den Kernkraftwerksbetreibern, die in der
ersten Handelsperiode stilllegen müssen, auf der einen Seite, und ihrer Konkurrenz auf
der anderen Seite. Das Zuteilungsgesetz führt in diesen Punkten zu einer ökonomisch
nicht begründbaren Beeinflussung des Wettbewerbs.
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8 ANHANG

Definition beste verfügbare Technologie
Die IVU Richtlinie definiert die BVT als

"... den effizientesten und fortschrittlichsten Entwicklungsstand der Tätigkeiten und
entsprechenden Betriebsmethoden, der spezielle Techniken als praktisch geeignet er-
scheinen lässt, grundsätzlich als Grundlage für die Emissionsgrenzwerte zu dienen, um
Emissionen in und Auswirkungen auf die gesamte Umwelt allgemein zu vermeiden
oder, wenn dies nicht möglich ist, zu vermindern;

"Techniken" sowohl die angewandte Technologie als auch die Art und Weise, wie die
Anlage geplant, gebaut, gewartet, betrieben und stillgelegt wird;

"verfügbar" die Techniken, die in einem Maßstab entwickelt sind, der unter Berück-
sichtigung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses die Anwendung unter in dem betreffenden
industriellen Sektor wirtschaftlich und technisch vertretbaren Verhältnissen ermöglicht,
gleich, ob diese Techniken innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats verwendet oder
hergestellt werden, sofern sie zu vertretbaren Bedingungen für den Betreiber zugänglich
sind;

"beste" die Techniken, die am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind. "
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